
Öffentl iche Bekanntmachung 
der Stadt Bad Driburg 

 
 
50. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bad Driburg – Sachlicher 
Teilflächennutzungsplan „Windkraftkonzentrationszonen“ 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie Beteiligung der Behörden 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Der Ausschuss für Bau, Straßen, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Bad Driburg hat in 
seiner Sitzung am 15.12.2022 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
1. Der Ausschuss für Bau, Straßen, Umwelt und Klimaschutz beschließt den in der 

Begründung zur 50. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bad Driburg – 
Sachlicher Teilflächennutzungsplan „Windkraftkonzentrationszonen“ enthaltenen 
Kriterienkatalog der weichen Ausschlusskriterien. 

 
2. Der Ausschuss für Bau, Straßen, Umwelt und Klimaschutz billigt die vorliegende 

Entwurfsfassung der 50. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bad Driburg – 
Sachlicher Teilflächennutzungsplan „Windkraftkonzentrationszonen“, mit der 
dazugehörigen Begründung und dem Umweltbericht samt Anlage als Entwurfsfassung. 

 
3. Der Ausschuss für Bau, Straßen, Umwelt und Klimaschutz beschließt, die vorliegende 

Entwurfsfassung der 50. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bad Driburg – 
Sachlicher Teilflächennutzungsplan „Windkraftkonzentrationszonen“ mit der 
dazugehörigen Begründung und dem Umweltbericht samt Anlagen sowie den bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen öffentlich auszulegen und parallel die 
Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. Ort und Dauer der 
Offenlegung sind öffentlich bekannt zu machen. 

 
Ziel der Planung ist es, der Windenergie unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse in 
substanzieller Weise Raum zu schaffen, der ihrer Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 
BauGB gerecht wird. Dargestellt werden im Sachlichen Teilflächennutzungsplan 
Windkraftkonzentrationszonen mit Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB, 
sodass außerhalb der Windkonzentrationszonen die Errichtung von Windenergieanlagen 
ausgeschlossen ist. Das Plangebiet umfasst das gesamte Stadtgebiet von Bad Driburg. 
 
Der Planentwurf wird mit der dazugehörigen Begründung und dem Umweltbericht sowie den 
vorliegenden umweltbezogenen Informationen in der Zeit 

 
vom 02.01.2023 bis 03.02.2023 

 
während der allgemeinen Öffnungszeiten (montags bis freitags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr, 
dienstags von 14 Uhr bis 16 Uhr, donnerstags von 14 Uhr bis 17 Uhr) im Rathaus der Stadt 
Bad Driburg - Am Rathausplatz 2, 33014 Bad Driburg, 1. Stock, (Infotafel vor Zimmer 
223/224) zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. Es besteht ebenfalls die Gelegenheit 
zur Erörterung der Planung in Zimmer 216. Der Ort der Auslegung ist über einen öffentlich 
zugänglichen Aufzug barrierefrei erreichbar. 
 
Aufgrund der Corona-Krise gelten besondere Regelungen zur Einsichtnahme, bitte 
informieren Sie sich über die Vorgaben der aktuellen Coronaschutzverordnung zu 
Verhaltenspflichten im öffentlichen Raum. Sie können diese auf der Internetseite der 
Stadt Bad Driburg unter dem Link https://www.bad-driburg.de/ einsehen. Nach § 3 
Planungssicherstellungsgesetz – PlanSiG stehen die Planunterlagen ebenfalls auf der 

https://www.bad-driburg.de/


Internetseite der Stadt Bad Driburg unter folgendem Link zur Verfügung: https://www.bad-
driburg.de/de/stadt/Veroeffentlichungen/Oeffentliche-Auslegung.php 
 
Folgende Planunterlagen sind verfügbar: 
 

1. Planentwurf der 50. Änderung des Flächennutzungsplanes 
2. Begründung mit Umweltbericht zur 50. Änderung des Flächennutzungsplanes 
3. Standortanalyse der Potenzialflächen für Windenergieanlagen in der Stadt Bad 

Driburg 
4. Flächendarstellung: Anwendung der harten Ausschlusskriterien 
5. Flächendarstellung: Anwendung der weichen Ausschlusskriterien 
6. Umweltbezogene Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 

 

Folgende wesentlichen Arten umweltbezogener Informationen liegen vor: 
 
Mögliche Auswirkungen der Planung auf folgende Schutzgüter (aus Standortanalyse der 
Potentialflächen sowie Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange): 

- Artenschutz 
- Landschaftsbild 
- Denkmalschutz 
- Erholungsfunktion sowie Kurgebiet 
- Immissionen 

 
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift abgegeben werden. Die Stellungnahme kann ebenso über die E-
Mail-Adresse stadtplanung@bad-driburg.de gesendet werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben. 
Es wird ergänzend darauf hingewiesen, dass zu eingegangenen Stellungnahmen keine 
individuellen Eingangsbestätigungen versandt werden. 
 
Die Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite der Stadt Bad Driburg unter 
http://www.bad-driburg.de/de/rathaus/amtliche-bekanntmachungen/ einzusehen. 
 
 
Bad Driburg, den 21.12.2022 
STADT BAD DRIBURG 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Burkhard Deppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bad-driburg.de/de/rathaus/amtliche-bekanntmachungen/


Übersichtsplan der 50. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bad Driburg – 
Sachlicher Teilflächennutzungsplan „Windkraftkonzentrationszonen“ 
 

 



Bekanntmachungsanordnung: 
 
Es wird gem. § 2 Abs. 3 BekanntmVO NRW (Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht, Bekanntmachungsverordnung NRW) 
bestätigt, dass der Wortlaut der Beschlüsse vom 15.12.2022 mit dem vorstehenden 
Beschlüssen übereinstimmt und dass gemäß § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO NRW verfahren 
wurde. 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB in Verbindung mit § 2 (3) BekanntmVO werden die 
vorstehenden Beschlüsse zur 50. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bad 
Driburg – Sachlicher Teilflächennutzungsplan „Windkraftkonzentrationszonen“ hiermit 
bekanntgemacht. 
 
Bad Driburg, den 21.12.2022 
STADT BAD DRIBURG 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Burkhard Deppe 


